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Einholung weiterer Auskünfte (z.B. i.S. des Art. 13 
letzter Abs. HKÜ) ermittelt zu werden, da im gege­
benen Fall aus den nachfolgend aufgeführten Grün­
den die Rückführung des Kindes an den Antragsteller 
selbst dann ausscheidet, wenn die entsprechenden 
Auskünfte ein positives Ergebnis erbrächten. 

Der Antragsteller hat seit Erlaß des Beschlusses 
vom 3.6.1997 durch das Amtsgericht - Familienge­
richt- München einerseits die rechtlichen Vorausset­
zungen herbeigeführt, die es ihm ermöglichen, sich 
tatsächlich des Kindes - unter Ausschluß der An­
tragsgegnerin - zu bemächtigen und mit diesem nach 
eigenem Gutdünken zu verfahren, nachdem ihm das 
Aufenthaltsbestimmungsrecht mit Beschluß des 
Circuit Court vom 2.7.1997 allein übertragen wor­
den ist. 

Der Antragsteller hat darüber hinaus durch eine 
Vielzahl von Drohungen, die er gegenüber der An­
tragsgegnerin und auch gegenüber deren Prozeßbe­
vollmächtigtem in diesem Verfahren schriftlich aus­
gestoßen hat, die sehr ernst zu nehmende Gefahr 
geschaffen, daß er - sobald er seine Tochter in Hän­
den hält-dieses Kind von seiner Mutter, der Antrags­
gegnerin, trennt. 

Die entsprechenden Drohungen des Antragstel­
lers hat die Antragsgegnerin durch Vorlage der Briefe 
zur vollen Überzeugung des Gerichtes bewiesen. Sie 
werden vom Antragsteller als solche auch nicht be­
stritten; der Beschwerdegegner bemühe sich ledig­
lich, diese seine Drohungen durch seine außerge­
wöhnliche Gemütsverfassung zu entschuldigen. 

Der erkennende Senat geht von der Ernsthaftig­
keit der Drohungen des Antragstellers aus. Dies er­
gibt sich aus der Gesamtwürdigung seiner Schreiben, 
aus denen sehr wohl ein Charakterbild abgeleitet 
werden kann, das eine sehr selbstbezogene, durch die 
Handlungsweise der Antragsgegnerin in ihrer Man­
nes- und Vaterehre verletzte Person darstellt, die da­
nach trachtet, sich an der Antragsgegnerin zu rächen. 

Dem Senat ist es nicht möglich, aufgrund der 
Entschuldigungen des Antragstellers eine andere 
Würdigung vorzunehmen. Es handelt sich bei den 
entsprechenden Schreiben des Antragstellers nicht 
um den Ausfluß einer spontanen Gemütsbewegung 
des Beschwerdegegners, sondern um die Androhung 
von Maßnahmen, die teilweise bereits Monate zuvor 
in dezenter Weise angekündigt worden waren: So 
wurde bereits in seinem Schreiben (Fax) vom 
1.3.1997 auf Seite 3 ein unerbittlicher Kampf ange­
droht, so wurde bereits im Schreiben vom 7.3.1997 
auf Seite 3 unten ausdrücklich erwogen, die „Nackt­
fotos" der Antragsgegnerin als Kampfmittel einzuset­
zen, wie dies dann mit seinen weiteren Telefaxschrei­
ben vom 21.6.1997 tatsächlich durchgeführt wurde, 
so wurde in demselben Schreiben vom 7.3.1997 auf 
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Seite 4 die Trennung des Kindes von Mutter und 
Großeltern mütterlicherseits für den Fall nicht freiwil­
liger Rückgabe der Tochter an ihn angedeutet, wie dies 
in seinem Telefax vom 14./15.6.1997 dieser konkret 
angedroht worden ist und wie dies weiter mit Schrei­
ben des Antragstellers vom 21.6.1997 an den Pro­
zeßbevollmächtigcen der Antragsgegnerin erneue für 
den Fall angedroht wurde, daß die Antragstellerin ihr 
Rechtsmittel verliere. Insbesondere in letztgenanntem 
Schreiben, in welchem der Antrag eller ausdrücklich 
darauf hinwies, seine Worte sorgfältig gewählt zu ha­
ben, kann der erkennende Senat keine spontane Über­
reaktion des Antragstellers erkennen, vielmehr geht 
das Gericht davon aus, daß es sich hierbei um wohl 
überlegte, das Ergebnis einer längeren Reflekcion dar­
stellende Sanktionsandrohungen handelt. 

Bei dieser Sachlage kann der erkennende Senat 
nicht darauf abstellen, ob der Antragsteller in der 
Lage ist, Mutter und Kind die sozialen Mindestbe­
dingungen zu bieten - unstreitig ist die Mutter selbst 
aufgrund ihrer Vorgeschichte nicht in der Lage, für 
den Unterhalt des Kindes und ihrer eigenen Person 
aufzukommen - vielmehr besteht die erhebliche Ge­
fahr für das Kind darin, daß dem Antr,1gsteller kon­
kret zuzutrauen ist und er rechtlich auch dazu in der 
Lage ist, seine Tochter von ihrer Mutter zu trennen 
und sich sodann allein - oder mit Hilfe Dritter - um 
sie zu kümmern. Hierdurch würde zur Überzeugung 
des erkennenden Senates das zwischenzeitlich des 
Vaters und Antragstellers entwöhnte Kleinkind in die 
schwerwiegende Gefahr eines körperlichen und see­
lischen Schadens gebracht, sollte dies für längere Zeit 
andauern; sollte der Antragsteller das Kind von seiner 
Mutter trennen, würde er es dadurch auch in eine 
unzumutbare Lage im Sinne des Art. 13 b) HKÜ 
bringen. 

Micgereilr von RA.in Jutta Bartling, München 

Beschluß 
OLG Hamm;§ 606 Abs. 1, S. 2 ZPO, 
Art. 1 Haager MSA 
Zuständigkeit bei Kindesentführung 

Im Falle einer Kindesentfohrung ist die Dauer des 
Aufenthalts der Kinder im Ausland kein alleiniges Be­
urteilungskriterium for die Aufenthaltsbegründung. 
Auch ein zweijähriger Aufenthalt steht deshalb der Zu­
ständigkeit des deutschen Gerichts nicht entgegen. 
Beschluß des OLG Hamm vom 11.11.1997 - 2WF 497/97 -

Aus den Gründen 
Die Beschwerde ist begründet. 
Das Amtsgericht hat dem Scheidungsantrag zu 

Unrecht allein deshalb die Erfolgsaussicht abgespro­
chen, weil die örtliche Zuständigkeit des Amtsge-
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